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 Veröffentlicht am 26.02.1991

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

ABGB §354;

ABGB §408;

WRG 1959 §38 Abs1;

WRG 1959 §9;

Rechtssatz

Wird ein Bach durch ein Projekt verändert, so ist dies kein Eingri  in das Recht des Grundeigentümers, wenn eine

Veränderung an diesem Gewässer in seiner Wasserführung, nicht aber in seinem Verlauf statt ndet, und es somit

auch zu keiner Veränderung des Verlaufes der entlang des Baches gelegenen Grundgrenze kommt.
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